
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen 
der Wigstone ® GmbH, Steinwenden

I. Einbeziehungs- und Abwehrklausel 
1. Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen 

gelten für alle Verträge über Lieferungen von Waren 
und die Erbringung von Leistungen durch die 
Wigstone GmbH ® – im Folgenden Auftragnehmer ge-
nannt – und alle hierzu im Zusammenhang stehenden 
Rechtsbeziehungen, soweit sie nicht mit ausdrückli-
cher schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers 
ausgeschlossen oder durch schriftliche Individualver-
einbarung abgeändert worden sind. 

2. Sofern die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Auftragnehmers einmal Vertragsinhalt geworden sind, 
gelten sie auch für alle weiteren Rechtsbeziehungen 
mit dem Kunden – im Folgenden Auftraggeber ge-
nannt –. 

3. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragge-
bers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie 
werden nur ausnahmsweise und nur dann Vertragsin-
halt, soweit sich der Auftragnehmer im Einzelfall aus-
drücklich und schriftlich mit ihnen einverstanden er-
klärt. 

4. Für Verträge, die Bauleistungen im Sinne von § 1 der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil A 
(VOB/A) zum Gegenstand haben, gelten auch ergän-
zend die Teile B und C der Verdingungsordnung für 
Bauleistungen (VOB Teil B und C) in der jeweils gülti-
gen Fassung, soweit nicht durch Individualvereinba-
rung im Sinne von Absatz 1 oder die nachstehenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen etwas anderes 
bestimmt ist. 

 
II. Angebot und Zustandekommen des Vertrages 
1. Kostenvoranschläge und Angebote des Auftragneh-

mers sind unverbindlich und freibleibend, nachträgli-
che Änderungen und Ergänzungen müssen vorbehal-
ten bleiben. 

2. An Bestellungen ist der Auftraggeber drei Wochen 
lang gebunden. 

3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, das Zustandekom-
men des Vertrages von der Leistung einer im Angebot 
bezifferten Anzahlung abhängig zu machen. 

4. Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn 
sie vom Auftragnehmer schriftlich, fernschriftlich, in 
Textform oder in elektronischer Form (einschließlich 
Telefax oder e-mail) bestätigt sind, für den Umfang 
und die Beschaffenheit der Lieferung ist die Auftrags-
bestätigung maßgebend. 

5. Im Falle des Zustandekommens schließt der Auftrag-
geber mit dem Auftragnehmer, wenn die vom Auftrag-
nehmer geschuldeten Leistungen auch Einbau-, Auf-
bau- oder Montagearbeiten umfassen, einen Werklie-
ferungsvertrag, andernfalls einen Kaufvertrag. Die ge-
trennte Rechnungstellung für Ware einerseits und 
Montage bzw. Einbau oder Aufbau andererseits steht 
dem Willen der Vertragsparteien zum Abschluß eines 
einheitlichen Vertrages nicht entgegen. 

 
III. Preisangaben 
1. Sofern bei Preisangaben keine Währung angegeben 

ist, beziehen sich die Preisangaben ausschließlich auf 
die gesetzliche Währung Euro (€). 

2. Sofern nicht etwas anderes ausdrücklich angegeben 
ist, verstehen sich alle Preisangaben zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer und ohne Entgelte für 
Porto, Verpackung, Versand, Fracht oder Versiche-
rung. 

3. Sind Bauleistungen, insbesondere Montage, Einbau 
oder Aufbau durch den Auftragnehmer zu erbringen, 
werden diese eigens, nach Materialkosten und Perso-
nalaufwand getrennt, in Rechnung gestellt. Sofern 
ausdrücklich vereinbart wird, daß diese Leistungen 
nach Zeitaufwand berechnet werden sollen, erfolgt die 
Berechnung zu den jeweils gültigen Stundensätzen 
des Auftragnehmers. 

4. Vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Kostenstei-
gerungen berechtigen diesen zu einer angemessenen 
Preiserhöhung; bei Auftraggebern, die als Verbraucher 
anzusehen sind, aber nur dann, wenn die Waren oder 
Leistungen später als vier Monate nach Vertrags-
schluß oder im Rahmen eines Dauerschuldverhältnis-
ses geliefert oder erbracht werden sollen. 

5. Gegebenenfalls notwendige Nebenarbeiten wie 
Stemmarbeiten, Aussparungen, Dübel oder sonstige 
Befestigungsmittel sind nicht im Preis enthalten und 
werden gesondert berechnet. 

6. Die Mindestberechnung pro Werkstück beträgt 1,00 
laufende Meter in der Länge und 0,15 Meter in der 
Breite. 

 
IV. Entgelt für Kostenvoranschläge 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, für den Aufwand zur 
Erstellung von Kostenvoranschlägen ein angemessenes 
Entgelt zu verlangen, dies gilt auch dann, wenn ein Auftrag 
über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 
Leistungen nicht erteilt wird. 
 
V. Leistungsort und Gefahrübergang bei Warenliefe-
rungen 
 
1. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des 

zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim 
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an 
den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 
Anstalt auf den Kunden über.  

2. Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der verkauften Sache auch beim 
Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf 
den Kunden über.  

3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei der Versendung 
von Ware sowie der Erbringung von Bauleistungen, 
insbesondere Einbau-, Aufbau- und 
Montageleistungen Dritte einzuschalten, ohne daß 
hierdurch ein Vertrag zwischen diesen Dritten und 
dem Kunden zustande kommt. 

4. Versendung innerhalb desselben oder an einem ande-
ren Ort, insbesondere an den Sitz des Auftraggebers, 
erfolgen im Falle der Ziffer V.1 stets auf Kosten und 
Gefahr des Auftraggebers. Wird Versendung mit dem 
Auftraggeber vereinbart, kommt lediglich eine Schick-
schuld zustande, eine Bringschuld wird hierdurch nicht 
begründet. 

5. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei der Versendung 
von Ware sowie der Erbringung von Bauleistungen, 
insbesondere Einbau-, Aufbau- und Montageleistun-
gen Dritte einzuschalten, ohne daß hierdurch ein Ver-
trag zwischen diesen Dritten und dem Kunden zu-
stande kommt. 

 
VI. Leistungszeiten: 
1. Vom Auftragnehmer angegebene Liefertermine sind 

grundsätzlich unverbindlich. Sie sind ausnahmsweise 
nur dann verbindlich, wenn der Auftragnehmer sie 
ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet. 

2. Ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeich-
nete Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt recht-
zeitiger Selbstbelieferung. 

3. Sofern Bauleistungen, insbesondere Montage-, Auf-
bau- und Einbauarbeiten beim Auftraggeber durchzu-
führen sind, kündigt der Auftragnehmer den Lieferter-
min dem Auftraggeber vorher an. 

4. Sind Bauleistungen, insbesondere Verlegungs- oder 
Montagearbeiten, durch den Auftragnehmer auszufüh-
ren, werden diese erst nach restloser Zahlung der ge-
lieferten Materialien begonnen. 

5. Der Auftragnehmer ist zu Teilleistungen berechtigt. 
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VII. Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers 
1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die in seinem Be-

reich notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, 
damit der Auftragnehmer seine Leistung in der ge-
schuldeten Weise erbringen kann. 

2. Der Auftraggeber ist insbesondere verpflichtet, die 
gelieferte Ware entgegen zu nehmen. 

3. Bei Ausführung der Montage durch den Auftragneh-
mer hat der Auftraggeber dafür zu sorgen, daß zum 
Liefertermin auch die baulichen Voraussetzungen für 
eine reibungslose Montage gegeben sind. 

4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, sicherzustellen, daß 
die für die Erbringung der vertraglich geschuldeten 
Leistungen des Auftragnehmers erforderlichen be-
hördlichen Genehmigungen und deren tatsächliche 
und rechtliche Voraussetzungen gegeben sind, so-
weit der Auftragnehmer nicht durch ausdrückliche 
schriftliche Erklärung die Beschaffung solcher Ge-
nehmigungen übernommen hat. 

5. Sofern Ware beim Auftraggeber angeliefert werden 
soll, ist dieser verpflichtet, für auch durch Lastzüge 
befahrbare Zufahrtwege zu sorgen, die Ware anzu-
nehmen und das Abladen unverzüglich nach Anliefe-
rung und sachgerecht durchzuführen. 

6. Der Auftraggeber hat Wasser, Baustrom (16 Ampere) 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der Auftrag-
geber ist verpflichtet, Möglichkeiten zum Ableeren 
von Bauschutt nahe dem Arbeitsplatz zu schaffen. 
Dem Auftraggeber obliegt weiterhin das Anbringen 
und Unterhalten von eventuellen Baugeländern. 

7. Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragge-
ber. 

8. Verstößt der Auftraggeber schuldhaft gegen eine 
seiner vorgenannten Verpflichtungen oder gerät er 
mit ihrer Erfüllung in Verzug, so hat er dem Auftrag-
nehmer den entstehenden Schaden, einschließlich 
der Aufwendungen für notwendige Zwischenlagerun-
gen oder für Arbeitskosten der Mitarbeiter des Auf-
tragnehmers zu ersetzen. 

9. Die gesetzlichen Vorschriften über den Annahmever-
zug bleiben unberührt. 

 
VIII. Abnahme eines durch den Auftragnehmer erstell-
ten Werkes 
Sofern eine Abnahme nach zwingenden gesetzlichen Vor-
schriften erforderlich ist, erfolgt diese durch rügelose Ent-
gegennahme des Werks. Diese gilt als erfolgt, wenn der 
Besteller das Werk nicht binnen drei Wochen nach Über-
gabe oder Ingebrauchnahme als mangelhaft oder vertrags-
widrig rügt. Die Rüge muß schriftlich oder fernschriftlich, in 
elektronischer Form oder in Textform (einschließlich e-mail 
oder Telefax) an den Auftragnehmer erfolgen, die Frist ist 
mit der Aufgabe zur Post, der Absendung per Telefax oder 
per e-mail gewahrt. 
 
IX. Mehraufwand 
1. Bei der Kalkulation von Montagearbeiten geht der 

Auftragnehmer davon aus, daß die Ware ungehindert 
mittels Lastzug auch bei schlechtem Wetter auf eine 
Ebene bis zur Verwendungsstelle angeliefert, unge-
hindert abgeladen und ungehindert in einem Zug mon-
tiert werden kann. Soweit es an diesen Voraussetzun-
gen fehlt, müssen Mehrkosten berechnet werden. 

2. Abladen mittels LKW-Kran wird ebenfalls gesondert 
berechnet. 

3. Bei fehlerhaften Betonbauten werden Mehrkosten 
berechnet. Fugen zwischen Betonläufen und Stufen 
sind vom Auftraggeber auszufüllen. Konstruktionshö-
hen bis 6 cm Mehraufzug werden gesondert berech-
net. Betonplatten an geschweiften, runden und nicht 
fluchtgerechten Anschlüssen von Dehnfugen, Sonder-
ausführung z. B. das Verlegen auf Dammplatten oder 
Bodennetzungen, werden gesondert berechnet. Im 
Verlegebereich müssen Türfutter und Anschlagschie-
nen sitzen. Verlegen der Betonplatte und Sockel zu-
sammen mit der Treppenmontage muß in einem Zug 

erfolgen. Bodenbeläge ohne Baustellenschliff weisen 
Verzahnungen auf. 

4. Während der Ausführungszeit von Verlegearbeiten, 
einschließlich zwei Tage nach Fertigstellung, dürfen 
Drainageflächen nicht betreten werden. Dies erfordert 
insbesondere bei Treppenhaus- und Bodenbelagsar-
beiten, daß weder der Auftraggeber, noch andere Per-
sonen, Zutritt zum Arbeitsbereich haben. 

5. Bei Aufträgen von freitragenden Treppen ist vom 
Auftraggeber bei Auftragserteilung der Verlauf von 
Leitungen im Treppenbereich schriftlich mitzuteilen 
und vor Ort deutlich erkennbar zu machen. 

 
X. Rechte des Auftragnehmers bei Vertragsaufsage 

oder Nichtabnahme von Ware oder Leistung 
1. Sofern der Auftraggeber, ohne hierzu berechtigt zu 

sein, den Rücktritt vom Vertrag oder die Verweigerung 
der weiteren Vertragsdurchführung erklärt, gibt dies 
dem Auftragnehmer das Recht, seinerseits vom Ver-
trag zurückzutreten. 

2. Macht der Auftragnehmer von dem Rücktrittsrecht 
nach Maßgabe von Ziffer 1 Gebrauch, so steht dem 
Auftragnehmer für den hierdurch entstehenden Scha-
den ein Pauschalbetrag in Höhe von 25 % der Auf-
tragssumme zu. Diese Auftragssumme ergibt sich aus 
der Summe aller Beträge, die bei ordnungsgemäßer 
Leistungserbringung durch den Auftragnehmer dem 
Auftraggeber in Rechnung zu stellen gewesen wären. 
Die Höhe des nach den Sätzen 1 und 2 zu ermitteln-
den Pauschalbetrages verringert sich entsprechend 
oder entfällt ganz, wenn der Auftraggeber nachweist, 
daß der dem Auftragnehmer entstandene Schaden ge-
ringer ist als der Pauschalbetrag bzw. dem Auftrag-
nehmer gar kein Schaden entstanden ist, dem Auf-
tragnehmer bleibt es unbenommen, einen höheren 
Betrag zu fordern, wenn dieser nachweist, daß ihm ein 
Schaden in Höhe dieses höheren Betrages entstanden 
ist. 

3. Die vorstehenden Absätze sind entsprechend anzu-
wenden, wenn der Auftraggeber entgegen von Ziffer 
VII. es schuldhaft unterläßt, die Voraussetzungen für 
die vom Auftragnehmer geschuldete Leistungserbrin-
gung zu schaffen und er dieser Verpflichtung auch in-
nerhalb einer, vom Auftragnehmer durch schriftliche 
Aufforderung gesetzten Nachfrist von mindestens zwei 
Wochen nicht nachkommt. 

4. Die gesetzlichen Vorschriften über den Annahmever-
zug bleiben unberührt. 

 
XI. Lösungsrecht vom Vertrag: 
1. Sofern der Auftragnehmer aufgrund von höherer 

Gewalt, insbesondere aufgrund von Krieg, Katastro-
phen, Aufruhr, terroristischen Akten oder allgemeinen 
Notstandslagen nicht zur Leistung imstande ist, ist der 
Auftragnehmer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
Dies gilt auch für Leistungshindernisse aus anderen 
Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, 
insbesondere durch Arbeitskämpfe oder aufgrund von 
allgemeinen Lieferungsbeschränkungen oder Liefe-
rungsverboten auf gesetzlicher Grundlage oder auf-
grund anderer Maßnahmen staatlicher Hoheitsgewalt. 

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich schon jetzt, in den 
Fällen der Nichtverfügbarkeit seiner Leistung gemäß 
Ziffer 1 den Auftraggeber unverzüglich über die Nicht-
verfügbarkeit zu informieren und ihm seine bereits er-
brachten Leistungen unverzüglich zu erstatten. 

 
XII. Verlängerter Eigentumsvorbehalt: 
1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 

Erfüllung aller Forderungen des Auftragnehmers aus 
der Geschäftsbeziehung gegenüber dem Auftraggeber 
Eigentum des Auftragnehmers. 

2. Sollte das Eigentum des Auftragnehmers durch Ver-
mischung oder Verbindung der Ware nach den ge-
setzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches nur noch als Miteigentum fortbestehen, so setzt 
sich der Eigentumsvorbehalt an den durch die Vermi-
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schung oder Verbindung entstehenden Miteigen-
tumsanteil fort. 

3. Sollte Eigentum des Auftragnehmers durch Vermi-
schung, Verbindung mit einem Grundstück oder Ver-
arbeitung bzw. Umarbeitung erlöschen, so tritt der 
Auftraggeber die hieraus gegen den neuen Eigentü-
mer entstehenden gesetzlichen Vergütungsansprüche 
schon jetzt zur Sicherung der Forderungen des Auf-
tragnehmers aus der Geschäftsbeziehung an den 
Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer erklärt schon 
jetzt die Annahme dieser Abtretung. 

4. Verarbeitung und Umarbeitung werden durch den 
Auftraggeber für den Auftragnehmer vorgenommen, 
ohne daß der Auftragnehmer hierdurch verpflichtet 
wird. 

5. Der Auftraggeber, der nicht Verbraucher ist, ist er-
mächtigt, die unter Eigentumsvorbehalt des Auftrag-
nehmers stehende Ware im üblichen Geschäftsbetrieb 
weiter zu veräußern. Zur Sicherung aller bestehenden 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung tritt der 
Auftraggeber seine Forderungen aus der Weiterver-
äußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Ware an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer 
erklärt schon jetzt die Annahme dieser Abtretung. 
Gleichzeitig ermächtigt der Auftragnehmer den Auf-
traggeber, diese Forderungen auf seine Rechnung 
ohne Offenlegung der Abtretung einzuziehen. 

6. Die unter Ziffer 5, Sätze 1 und 2 aufgeführten Ermäch-
tigungen können ohne Einhaltung einer Frist gegen-
über dem Auftraggeber widerrufen werden, wenn sich 
der Auftraggeber dem Auftragnehmer gegenüber im 
Schuldnerverzug befindet. In diesem Fall ist der Auf-
tragnehmer auch berechtigt, die Abtretung gegenüber 
Dritten offenzulegen. 

7. Dem Auftraggeber ist es –unbeschadet der Ziff. 5- 
verwehrt, die im Eigentum des Auftragnehmers ste-
hende Ware an Dritte zu verpfänden, an diese auch 
nur sicherungshalber zu übereignen oder entspre-
chende Verpflichtungen einzugehen. Dem Auftragge-
ber ist es weiterhin verwehrt, die in den Ziffern 3 und 5 
genannten Forderungen an Dritte zu verpfänden, auch 
nur sicherungshalber zu übertragen oder entspre-
chende Verpflichtungen einzugehen. 

8. Maßnahmen der Zwangsvollstreckung, die in Eigen-
tum des Auftragnehmers stehende Ware oder an die-
sen abgetretene Forderung betreffen, sind dem Auf-
tragnehmer unverzüglich mitzuteilen. 

9. Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftragge-
ber den Auftragnehmer über den in seinem Besitz be-
findlichen Bestand der noch im Eigentum des Auftrag-
nehmers stehende Ware sowie über den Bestand der 
dem Auftragnehmer nach Maßgabe der Ziffern 3 und 5 
zustehenden Forderungen Auskunft zu erteilen. Die 
Auskunft erstreckt sich auch auf Verlangen des Auf-
tragnehmers auch auf Angabe der Orte, an denen sich 
die noch im Eigentum des Auftragnehmers stehende 
Ware befindet. Der Auftraggeber ist darüber hinaus 
verpflichtet, dem Auftragnehmer nach vorheriger An-
kündigung die Besichtigung der im Eigentum des Auf-
tragnehmers stehenden Ware in den Geschäftsräu-
men des Auftraggebers zu den üblichen Geschäfts-
zeiten zu gestatten. 

10. Sollte der Wert der dem Auftragnehmer nach Maß-
gabe der Ziffern 1 bis 5 gewährten Sicherheiten nicht 
nur vorübergehend den Gesamtwert der offenen For-
derungen des Auftragnehmers gegen den Auftragge-
ber aus der Geschäftsbeziehung um mehr als 25 % 
übersteigen, ist der Auftragnehmer zur angemessenen 
Freigabe von Sicherheiten nach Wahl des Auftrag-
nehmers verpflichtet. 

 
XIII. Ausschluß von Garantien und Zusicherungen 
1. Maßangaben und Abbildungen in Drucksachen und 

Zeichnungen werden nur dann und nur innerhalb der 
angegebenen Toleranzgrenzen verbindlich, wenn sie 
vom Auftragnehmer ausdrücklich und schriftlich ga-
rantiert werden. Von Garantien, insbesondere Be-

schaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien und Zusiche-
rungen von Eigenschaften durch den Auftragnehmer, 
kann der Auftraggeber ebenfalls nur dann ausgehen, 
wenn der Auftragnehmer sie schriftlich abgibt und 
ausdrücklich als solche bezeichnet. 

2. Werbeaussagen, auf solche von Herstellern im Bezug 
auf Produkte, die Inhalt der vertraglichen Leistungen 
des Auftragnehmers sind bzw. die der Auftragnehmer 
im Rahmen der Erbringung seiner vertraglichen Lei-
stungen einsetzt, sind stets unverbindlich und stellen 
weder Garantien, noch Eigenschaftszusicherungen 
oder sonst verbindliche Beschreibungen dar. 

3. Der Auftraggeber wird darüber informiert, daß Ver-
schiedenartigkeit der Steine in Körnung, Abweichun-
gen in Farbe und Gefüge, Flecken, Adern oder Sensi-
vierungen keine Werkstoffehler, sondern Naturgebilde 
sind. Sachgemäße Kittungen, Verklammerungen und 
Verdoppelungen sind erforderliche Bestandteile werk-
gerechter Bearbeitung. Nicht geometrisch einwandfrei 
ausgebildete Kanten, Ecken sowie Polierschatten sind 
nicht zu vermeiden. 

 
XIV. Haftungseinschränkung für Mängelgewährleistung 
und Schadensersatzansprüche 
1. Sofern der Auftragnehmer, ohne daß eine verschul-

dete Pflichtverletzung von ihm oder von seinen Erfül-
lungsgehilfen vorliegt, für Sachmängel oder Rechts-
mängel einzustehen hat, sind Ansprüche des Auftrag-
gebers, der nicht Verbraucher ist, auf Schadensersatz 
oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen ausge-
schlossen. Jeder Kunde kann aber nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften Nacherfüllung oder Minde-
rung geltend machen bzw. vom Vertrag zurücktreten. 

2. Macht der Auftraggeber Mängel im Sinne von Ziffer 1 
geltend und verlangt Nacherfüllung, so wird das Wahl-
recht zwischen Nachbesserung und Nachlieferung 
bzw. Neuerstellung durch den Auftragnehmer ausge-
übt. Entscheidet sich der Auftragnehmer für Nach-
besserung, so kann der Auftraggeber erst dann vom 
Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen, wenn 
ein zweiter Nachbesserungsversuch durch den Auf-
tragnehmer erfolglos geblieben ist. 

3. Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Auftrag-
nehmer eine andere Sache oder eine zu geringe 
Menge geliefert hat. 

4. Im Fall der Lieferung einer anderen Sache ist der 
Auftragnehmer berechtigt, innerhalb der Verjährungs-
frist die falsch gelieferte Sache Zug-um-Zug gegen 
eine Ersatzlieferung auf Gefahr und Kosten des Auf-
tragnehmers zurückzufordern. 

5. Der Auftragnehmer schließt seine Haftung für leicht 
fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine 
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder Garantie oder arglistig verschwiegene Fehler be-
treffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsge-
setz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen 
der Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

6. Wird der Auftraggeber, der nicht Verbraucher ist, von 
einem Dritten, an den er die vom Auftragnehmer ge-
lieferte Ware in Erfüllung einer ihn, den Auftraggeber, 
treffenden vertraglichen Verpflichtung weiter geliefert 
hat, wegen eines zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
vom Auftragnehmer zum Auftraggeber bestehenden 
Mangels im Sinne von Ziffer 1 berechtigt in Anspruch 
genommen, so ist der Auftraggeber neben seinen 
Rechten aus den Absätzen 1 und 2 zum Zwecke des 
Nachteilsausgleichs im Sinne von § 478 Abs. 4 BGB in 
seiner am 01.01.2002 geltenden Fassung zu einer zu-
sätzlichen Minderung des an den Auftragnehmer zu 
entrichtenden Kaufpreises von 15 % berechtigt. 

7. Für Mängel, die allein darauf beruhen, dass der Auf-
tragnehmer Vorgaben und Informationen des Auftrag-
gebers nachgekommen sind, wird die Gewährleistung 
ausgeschlossen. Die Gewährleistung erstreckt sich 
auch nicht auf Mängel, die allein auf Vertragsverlet-
zungen des Auftraggebers, unsachgemäßer Lagerung 
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oder Umgang durch den Auftraggeber oder auf natürli-
chen Verschleiß zurückzuführen sind. 

 
XV. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit bei Waren-
lieferungen 
1. Beschränkt sich die Leistung des Auftragnehmers nur 

auf die Lieferung von Waren, so hat der Auftraggeber, 
der nicht Verbraucher ist, die Ware unverzüglich nach 
der Ablieferung, soweit dies nach ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn 
sich hierbei ein Mangel zeigt, diesen bis spätestens 
eine Woche nach Ablieferung schriftlich, fernschriftlich, 
in elektronischer Form oder Textform (einschließlich e-
mail oder Telefax) anzuzeigen. 

2. Unterläßt der in Ziffer 1 beschriebene Auftraggeber die 
Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, 
dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der 
Untersuchung nicht erkennbar war. 

3. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die 
Anzeige nach Ziffer 1 bis spätestens eine Woche nach 
der Entdeckung gemacht werden, andernfalls gilt die 
Ware auch in Ansehung dieses Mangels als geneh-
migt. 

4. Zur Erhaltung der Rechte des Auftragnehmers genügt 
die rechtzeitige Absendung der Anzeige. 

5. Ziffern 1 bis 4 gelten nicht für arglistig verschwiegene 
Mängel sowie für solche Mängel, die auf einer Pflicht-
verletzung beruhen, die vom Auftragnehmer oder von 
einem Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers vorsätz-
lich verschuldet wurden. 

6. Einem Sachmangel im Sinne der Ziffern 1 bis 5 steht 
es gleich, wenn der Auftragnehmer eine andere Sache 
oder eine zu geringe Menge geliefert hat. 

 
XVI. Fälligkeit und Zahlung unserer Forderungen 
1. Spätestens mit Zugang der Rechnung des Auftrag-

nehmers beim Auftraggeber sind die Forderungen des 
Auftragnehmers fällig. 

2. Der Auftragnehmer ist auch berechtigt, seine Forde-
rungen per Nachnahme einzuziehen. 

3. Bei Lieferung gegen Rechnungstellung sind Zahlun-
gen des Auftraggebers kosten- und spesenfrei auf 
Gefahr des Auftraggebers durch Überweisung auf das 
in der Rechnung angegebene Girokonto zu leisten. 
Skontoabzug wird widersprochen. 

4. Nach Eintritt des Zahlungsverzuges ist der Auftrag-
nehmer berechtigt, für den Bearbeitungsaufwand eine 
Mahnkostenpauschale von 10,00 € zu berechnen. Die 
Geltendmachung des weiteren Verzugsschaden und 
Verzugszinsen nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften bleibt hiervon unberührt. 

5. Ist der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des Handels-
gesetzbuchs, so ist eine fällige Forderung zu einem 
Zinssatz von 8 % p. a. über dem Basiszinssatz ab Fäl-
ligkeit zu verzinsen, das gleiche gilt für den Fall der 
Stundung. Bei Eintritt des Verzugs findet Ziffer 4 An-
wendung. 

6. Die Aufrechnung gegen Forderungen des Auftrag-
nehmers ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen des Auftraggebers zuläs-
sig. 

 
XVII. Übertragung von Rechten und Abtretung von 
Forderungen 
Der Auftraggeber darf seine Rechte aus diesem Vertrag, 
insbesondere Forderungen gegen den Auftraggeber, ganz 
oder teilweise oder auch nur sicherungshalber nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers auf 
Dritte übertragen oder an Dritte verpfänden. 
 
XVIII. Rechtswahl 
1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen den Vertrags-

parteien findet ausschließlich das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung. 

2. Die Anwendung des internationalen Kaufrechts wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

XIX. Form 
1. Alle zwischen den Parteien geschlossenen Vereinba-

rungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. 
Mündliche Nebenabreden, Vertragsergänzungen 
oder Vertragsänderung bedürfen zu ihrer Rechts-
wirksamkeit abweichend von Satz 1 zumindest der 
schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers. 

2. Textform oder elektronische Form, einschließlich e-
mail, Telefax oder Fernschreiben sind nur ausrei-
chend, soweit sie in diesen Bedingungen ausdrück-
lich zugelassen sind. 

 
XX. Gerichtsstand 
1. Für alle künftigen Streitigkeiten, die sich aus den 

Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien ergeben, 
wird die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichts-
barkeit der Bundesrepublik Deutschland vereinbart. 

2. Ausschließlicher Erfüllungsort und Gerichtsstand, 
soweit es sich beim Auftraggeber um einen Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich rechtliches Sondervermögen handelt oder 
dies aus sonstigen gesetzlichen Gründen in gesetzlich 
zulässiger Weise für Streitigkeiten im Sinne der Ziffer 
1 vereinbart werden kann, ist 66879 Steinwenden. 

3. Unbeschadet der Ziffern 1 und 2 ist der Auftragnehmer 
berechtigt, auch am Sitz des Auftraggebers und im 
Gerichtsstand der unerlaubten Handlung zu klagen. 

 
XXI. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, so wird die Wirk-
samkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. Beide 
Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestim-
mung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe 
kommt. 


